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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §80 Abs1

BAO §9 Abs1

1. BAO § 80 heute

2. BAO § 80 gültig ab 01.01.2024 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 200/2023

3. BAO § 80 gültig von 31.12.2004 bis 31.12.2023 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 180/2004

4. BAO § 80 gültig von 01.01.1962 bis 30.12.2004

1. BAO § 9 heute

2. BAO § 9 gültig ab 01.01.1962

Hinweis auf Stammrechtssatz
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Stammrechtssatz

Der Vertreter haftet nicht für sämtliche Abgabenschulden des Vertretenen in voller Höhe, sondern nur im Umfang der

Kausalität zwischen seiner schuldhaften P=ichtverletzung und dem Entgang der Abgaben. Reichten die liquiden Mittel

nicht zur Begleichung sämtlicher Schulden aus und haftet der Vertreter nur deswegen, weil er die

Abgabenforderungen nicht wenigstens anteilig befriedigt und den Abgabengläubiger somit benachteiligt hat, dann

erstreckt sich die Haftung des Vertreters auch nur auf den Betrag, um den der Abgabengläubiger bei gleichmäßiger

Befriedigung aller Forderungen mehr erlangt hätte, als er infolge des p=ichtwidrigen Verhaltens des Vertreters

tatsächlich erhalten hat. Der Nachweis, welchen Betrag bei Gleichbehandlung sämtlicher Gläubiger - bezogen auf die

jeweiligen Fälligkeitszeitpunkte einerseits und das Vorhandensein liquider Mittel andererseits - an die

Abgabenbehörde zu entrichten gewesen wäre, obliegt allerdings dem Vertreter. Weist er nach, welcher Betrag bei

anteilsmäßiger Befriedigung der Forderungen an die Abgabenbehörde abzuführen gewesen wäre, dann haftet er nur

für die DiDerenz zwischen diesem und dem tatsächlich bezahlten Betrag. Tritt der Vertreter diesen Nachweis nicht an,

dann kann ihm die uneinbringliche Abgabe allerdings zur Gänze vorgeschrieben werden (vgl. für viele die hg.

Erkenntnisse vom 27. August 2008, 2006/15/0010, und vom 23. März 2010, 2007/13/0137). Hat der Vertreter in dieser

Hinsicht nicht nur ganz allgemeine, sondern einigermaßen konkrete, sachbezogene Behauptungen aufgestellt, die

nicht schon von vornherein aus rechtlichen Gründen unmaßgeblich sind, so hat ihn die Behörde zu einer Präzisierung

und Konkretisierung seines Vorbringens und zu entsprechenden Beweisanboten aufzufordern, die es ihr, nach

allfälliger Durchführung eines danach erforderlichen Ermittlungsverfahrens, ermöglichen zu beurteilen, ob der

Vertreter ohne Verstoß gegen die ihm obliegende Gleichbehandlungsp=icht vorgegangen ist und ob und in welchem

Ausmaß ihn deshalb eine Haftung triDt. Kommt der Geschäftsführer dieser AuDorderung nicht nach, so bleibt die
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Behörde zu der Annahme berechtigt, dass er seiner Verp=ichtung schuldhaft nicht nachgekommen ist.

Konsequenterweise haftet der Vertreter dann für die von der Haftung betroDenen Abgabenschulden zur Gänze (vgl.

hg. Erkenntnis vom 23. Juni 2009, 2007/13/0014).Der Vertreter haftet nicht für sämtliche Abgabenschulden des

Vertretenen in voller Höhe, sondern nur im Umfang der Kausalität zwischen seiner schuldhaften P=ichtverletzung und

dem Entgang der Abgaben. Reichten die liquiden Mittel nicht zur Begleichung sämtlicher Schulden aus und haftet der

Vertreter nur deswegen, weil er die Abgabenforderungen nicht wenigstens anteilig befriedigt und den

Abgabengläubiger somit benachteiligt hat, dann erstreckt sich die Haftung des Vertreters auch nur auf den Betrag, um

den der Abgabengläubiger bei gleichmäßiger Befriedigung aller Forderungen mehr erlangt hätte, als er infolge des

pflichtwidrigen Verhaltens des Vertreters tatsächlich erhalten hat. Der Nachweis, welchen Betrag bei Gleichbehandlung

sämtlicher Gläubiger - bezogen auf die jeweiligen Fälligkeitszeitpunkte einerseits und das Vorhandensein liquider

Mittel andererseits - an die Abgabenbehörde zu entrichten gewesen wäre, obliegt allerdings dem Vertreter. Weist er

nach, welcher Betrag bei anteilsmäßiger Befriedigung der Forderungen an die Abgabenbehörde abzuführen gewesen

wäre, dann haftet er nur für die DiDerenz zwischen diesem und dem tatsächlich bezahlten Betrag. Tritt der Vertreter

diesen Nachweis nicht an, dann kann ihm die uneinbringliche Abgabe allerdings zur Gänze vorgeschrieben werden

vergleiche für viele die hg. Erkenntnisse vom 27. August 2008, 2006/15/0010, und vom 23. März 2010, 2007/13/0137).

Hat der Vertreter in dieser Hinsicht nicht nur ganz allgemeine, sondern einigermaßen konkrete, sachbezogene

Behauptungen aufgestellt, die nicht schon von vornherein aus rechtlichen Gründen unmaßgeblich sind, so hat ihn die

Behörde zu einer Präzisierung und Konkretisierung seines Vorbringens und zu entsprechenden Beweisanboten

aufzufordern, die es ihr, nach allfälliger Durchführung eines danach erforderlichen Ermittlungsverfahrens, ermöglichen

zu beurteilen, ob der Vertreter ohne Verstoß gegen die ihm obliegende Gleichbehandlungsp=icht vorgegangen ist und

ob und in welchem Ausmaß ihn deshalb eine Haftung triDt. Kommt der Geschäftsführer dieser AuDorderung nicht

nach, so bleibt die Behörde zu der Annahme berechtigt, dass er seiner Verp=ichtung schuldhaft nicht nachgekommen

ist. Konsequenterweise haftet der Vertreter dann für die von der Haftung betroDenen Abgabenschulden zur Gänze

vergleiche hg. Erkenntnis vom 23. Juni 2009, 2007/13/0014).
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